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RS OGH 1968/4/24 6Ob84/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1968

Norm

ZPO §14 A

ZPO §14 C

Rechtssatz

Die Verurteilung zur Zustimmung zur Ausfolgung von beklagten Streitgenossen nicht gehörenden Sachen berührt die

nicht geklagten, ebenfalls zur Zustimmung verp7ichteten weiteren Streitgenossen nicht unmittelbar (MietSlg 4966, SZ

38/32); erstere können daher allein zur Zustimmung verurteilt werden.
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